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Merkblatt der RAG Aktiengesellschaft 
für die Entsorgung von Abfällen sowie deren Transport 

 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung 

herbeizuführen und hierbei die entsprechenden Gesetze sowie deren Vorschriften in 

der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

 

Für das Vorliegen einer gültigen Transportgenehmigung ist der Auftragnehmer 

verantwortlich. Auf Verlangen des Auftraggebers ist diesem eine Kopie der 

Transportgenehmigung auszuhändigen. 

 

Der für die Entsorgung erforderliche Nachweis gemäß Nachweisverordnung wird 

vom Auftraggeber erstellt. Auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet sich der 

Auftragnehmer, an der Erstellung des Nachweises mitzuwirken. 

 

Sofern eine Sammelentsorgung vereinbart ist, erhält der Auftraggeber auf Verlangen 

eine Kopie des Sammelentsorgungsnachweises. 

 

Etwaige nach den abfallrechtlichen Vorschriften erforderliche Begleit- bzw. 

Übernahmescheine sind dem Auftraggeber (örtlicher Verantwortlicher) bei Annahme 

der Abfälle ordnungsgemäß ausgefüllt zu übergeben. 

 

Der Auftraggeber ist berechtigt, durch seine örtlich verantwortlichen Personen zu 

überprüfen, ob die nach den einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften 

erforderlichen Begleitpapiere beim Transport mitgeführt werden. 

 

Sofern im Zusammenhang mit der Erlangung der entsprechenden Nachweise 

besondere Maßnahmen erforderlich sein sollten (z. B. Proben, Analysen), werden 

diese zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber einschließlich einer hierzu 

erforderlichen Vergütung besonders abgestimmt. 


